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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Trollenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich zentrale Dienste und 
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-38-ZDFi-2020-459
öffentlich
20.04.2020
Tina Köpsel 

Feststellung Jahresabschluss 2017

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 20.05.2020 Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen Entscheidung

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenbug-
Vorpommern den Jahresabschluss spätestens am 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres 
zu beschließen.
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte durch den Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
des Amtes Neverin. 
 
Ein entsprechender Prüfbericht inklusive Anlagen zum Jahresabschluss liegt allen Mitgliedern der 
Gemeindevertretung vor..

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt gemäß § 60 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 127 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S.777) den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2017 anzuerkennen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja
x Nein

Anlagen:
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Abschließender Prüfungsvermerk 

zur Jahresabschlussprüfung 2017 der Gemeinde Trollenhagen 

durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neverin 

 

Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
Die Gemeinde Trollenhagen bedient sich gem. Beschluss der Gemeindevertretung des 

Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Neverin. 

 
Das Amt Neverin konstituierte als Pflichtausschuss den Rechnungsprüfungsausschuss. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neverin bedient sich wiederum des gemeinsamen 

Rechnungsprüfungsamtes des Amtes Neverin.  Dieser Bericht dient der Berichterstattung an die 

Gemeindevertretung Trollenhagen. 

 
Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Neverin 

 
Dieser Bericht stützt sich auf den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Neverin über die 

örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Trollenhagen vom 28.01.2020.  

 
Das Rechnungsprüfungsamt Neverin hat in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss in 

der Zeit vom 13.01. bis 17.01.2019 die Jahresabschlussunterlagen 2017 der Gemeinde Trollenha-

gen geprüft. Abschließende Prüfungshandlungen und die Erstellung des Prüfungsberichtes 

erfolgten in den Amtsräumen des Rechnungsprüfungsamtes Neverin. Hieraus ergeben sich 

folgende wesentliche Feststellungen: 

 

 Das verbindliche Muster 5a musste mangels Verwertbarkeit des Systemausdrucks aus     

Finanz+ manuell erstellt werden. 

 Eine Kosten- und Leistungsrechnung wurde für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2017 nicht 

geführt. Auch interne Leistungsverrechnungen wurden nicht vorgenommen.  

 Eine Auftragsverwaltung findet nicht statt.  

 Das Amt Neverin nutzt für die Buchführung der Gemeinde die Finanzsoftware FinanzPlus 

der Firma DataPlan. Eine Zertifizierung des Programms erfolgte erstmalig mit Datum vom 

13.09.2016.
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Die Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen Einwendungen geführt: 

(eingeschränkter Bestätigungsvermerk) 

 Die ab dem Haushaltsjahr 2015 eingeführte, digitalisierte Belegablage über das Programm CC-DMS 

wies Mängel auf. Im Haushaltsjahr 2017 betrachtet das Rechnungsprüfungsamt Neverin die 

nachfolgend genannten Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 32 Abs. 1 Satz 1 

GemHVO-Doppik i.V.m. §§ 238 ff. HGB als weiterhin noch nicht erfüllt: 

o Grundsatz der Übersichtlichkeit (Klarheit und Nachprüfbarkeit) 
o Grundsatz der Vollständigkeit 
o Grundsatz der Richtigkeit  
o Belegprinzip 

  * Anmerkung für die den Jahresabschluss feststellende Gemeindevertretung: 

Alle amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Neverin haben freiwillig und ohne gesetzliche 
Grundlage einen vorzeitigen Umstieg auf die elektronische Dokumentenablage bereits zum 
01.01.2015 vollzogen. Diese grundlegende Umstellung ist aus verwaltungsökonomischer Sicht 
irreversibel. Die Pflicht zur elektronischen Aktenführung gilt in Mecklenburg-Vorpommern für alle 
Behörden erst ab 1. Januar 2020. Die Verwaltung hat nunmehr den bedeutenden, Abhilfe 
versprechenden Schritt mit der Umstellung vom alten Rechnungslegungssystem Finanz+ der Firma 
DATA-PLAN Computer Consulting GmbH auf die Software H&H proDoppik der Firma H&H 
Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, die die digitale Belegstruktur fehlerfrei in ihr 
Finanzprogramm einzubinden versteht, vollzogen. Da eine rückwirkende Jahresabschlusserstellung 
für die noch offenen Haushaltsjahre 2017 - 2019 mit dem erst ab dem 01.01.2020 angewandten 
Programm H&H nicht möglich ist, werden die o.g. Mängel unweigerlich bis zum Jahresabschluss auf 
den 31.12.2019 gänzlich oder anteilig bestehen bleiben. Die Gemeindevertretung kommt ohne jede 
Möglichkeit der Einflussnahme auf diesen technisch begründeten Umstand nicht umhin, die lediglich 
eine Einschränkung und nicht etwa eine Versagung des Bestätigungsvermerks begründenden 
Mängel zu akzeptieren.  

 Wie bereits in den Haushaltsvorjahren 2008 bis 2016 wird eine Forderungsbewertung über 

die Vornahme von Einzelwertberichtigungen im Einzelfall oder pauschal ganz oder 

teilweise uneinbringlich gewordener Forderungen nicht vorgenommen. Als Ausfluss aus 

dem Vorsichtprinzip sowie dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung der 

Aufwendungen und Erträge gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4  GemHVO-Doppik 

(Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) als auch aus der Globalregelung des § 44 

Abs. 1 GemHVO-Doppik lässt sich das Erfordernis der Prüfung der Werthaltigkeit der 

Forderungen herleiten.  

 

 

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neverin hat darauf verzichtet eigene 

Prüfhandlungen vorzunehmen. Am 12.03.2020 fand in den Amtsräumen des Amtes Neverin 

gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt Neverin die Auswertung der Prüfungsergebnisse 

statt. 

Es ergeben sich keine weiteren wesentlichen Feststellungen und Hinweise. 
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Feststellungen und Erläuterungen 

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes Neverin vom 28.01.2020 vermittelt ein den Tatsachen 

entsprechendes Bild.  

Schlussbemerkung und Entlastungsvorschlag 

Das Rechnungsprüfungsamt Neverin erteilte einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neverin empfiehlt der Gemeindevertretung 

Trollenhagen, den Jahresabschluss 2017 zu beschließen und dem Bürgermeister Entlastung zu 

erteilen. 

 

Neverin, 12.03.2020 

 

 

 

Schenk 
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